Beitragsordnung

der Sportgemeinschaft Köln-Worringen e.V.

angenommen in der Verwaltungsratsitzung vom 22. September 2005.

Gemäß § 8 der Satzung der Sportgemeinschaft Köln-Worringen e.V. gilt für die Mitglieder der Sportgemeinschaft Köln-Worringen e.V. die nachfolgende Beitragsordnung:

1. Beitragspflicht

Die Mitglieder des Vereins haben kalenderjährlich/kalenderhalbjährlich (je nach Abteilungsbeitragsordnung) den Vereinsbeitrag zu zahlen. Die Nutzung einer oder mehrerer Abteilungen, ist nur durch die Entrichtung des jeweiligen Abteilungsbeitrages/der jeweiligen Abteilungsbeiträge möglich.

2 Beitragsbefreiung

Beitragsfrei sind: Ehrenmitglieder, Ehrenpräsidenten und Ehrenvorsitzende.

3. Beitragsermäßigung

In den folgenden Fällen wird der Beitrag auf Antrag und bei Nachweis der entsprechenden Voraussetzungen gegenüber der Geschäftsstelle für Jugendliche ermäßigt. Bei fehlendem Nachweis wird der volle Erwachsenenbeitrag erhoben:

Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren. Auszubildende, Schüler und Studenten bis zu einem Alter von 27 Jahren gegen unaufgeforderten Nachweis der fortbestehenden (schulischen) Ausbildung/ des fortbestehenden Studiums bis zum 01.02. eines jeden Jahres.

Wehr- und Zivildienstleistende gegen unaufgeforderten Nachweis des fortbestehenden Wehr- bzw. Zivildienstes bis zum 01.02. eines jeden Kalenderjahres

4. Familienbeitrag/Beitrag für Alleinerziehende

Mitglieder einer Familie und Alleinerziehende können auf Antrag und gegen Nachweis der nachfolgenden Voraussetzungen den Familienbeitrag/Beitrag für Alleinerziehende in Anspruch nehmen. Wird der Antrag innerhalb eines Kalenderjahres gestellt, werden durch die Familienmitglieder/Mitglieder des Alleinerziehenden bereits geleistete Zahlungen angerechnet.

Als Familie gelten höchstens zwei in einem Haushalt lebende Erwachsene mit denjenigen minderjährigen Kindern, für die mindestens einer der Erwachsenen das zumindest gemeinsame Sorgerecht hat. Die Führung des gemeinsamen Hausstandes und das Sorgerecht sind bis zum 01.02. eines Kalenderjahres unaufgefordert nachzuweisen.

Als Alleinerziehende gelten ein Erwachsener mit denjenigen minderjährigen Kindern, für die der Erwachsene das Sorgerecht hat. Das Sorgerecht ist bis zum 01.02. eines jeden Kalenderjahres unaufgefordert nachzuweisen.

5. Kündigung und personelle Änderungen

Bei Kündigung vor Ablauf eines Kalenderjahres findet eine auch anteilige Erstattung bereits geleisteter Beiträge nicht statt. Das gilt unabhängig vom Zeitpunkt der Kündigung oder des Ausscheidens. Personelle Änderungen (Privatanschrift, Bankverbindung, Familienstand) bitten wir, der Vereinsgeschäftsstelle unverzüglich mitzuteilen.

6. Mahnverfahren

Kommt es bei der Durchführung des Lastschrifteinzugs zur Rücklastschrift, mahnt der Verein den ausstehenden Beitrag sowie etwaige Rücklastschriftkosten schriftlich mit vierwöchiger Zahlungsfrist an.

Bleibt diese Mahnung erfolglos, mahnt der Verein den ausstehenden Gesamtbetrag zzgl. einer hierfür anfallenden Gebühr für erhöhten Verwaltungsaufwand von 5.- Euro mit vierwöchiger Zahlungsfrist und Androhung des Vereinsausschlusses gem. § 8 der Satzung an. Bleibt auch diese Mahnung fruchtlos, gilt § 8 der Satzung.

7. Abteilungsbeiträge

Neben dem Jahreshauptvereinsbeitrag können abteilungsspezifische Zusatzbeiträge nach Maßgabe der einzelnen Abteilungsordnungen bzw. Abteilungsbeitragsordnungen erhoben werden.

8. Beitragseinzug

Alle Beiträge, Gebühren und Zusatzbeiträge werden nur über Bankeinzug entrichtet.

Der Bankeinzug erfolgt im Januar und/oder Juli eines jeden Jahres, halbjährlich/jährlich im Voraus.
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